
 

KURTAXE INFORMATIONEN 
FÜR DIE GÄSTE 

Die Kurtaxe, gegründet von der gemeinde Camerano mit beschluss des gemeinderates N.13 vom 
27/04/2023, gilt ab dem 1. Juli 2023. 

 

ZWECK DER STEUER 

Die Kurtaxe bestimmt ist zur finanzierung von maβnahmen im bereich des tourismus, zur unterstützung 
von beherbergunsbetrieben, instandthaltung, nutzung und verwertung der lokalen kultur-und 

umweltgüter, sowie der einschlägigen öffentlichen und lokalen dienste. Die liste der mit der kurtaxe 
finanzierten maβnahmen wird integraler bestandteil des haushaltsvoranschlags und der bilanz der 
kameanischen gemeinde sein. 
WER DIE STEUER BEZAHLT 

Steuerpflichtiger ist jede natürliche person, die nicht in der gemeinde Camerano wohnt und in einem 
der beherbergungsbetriebe des gemeindegebiets wohnt. Die kurtaxe ist an den betreiber der 
einrichtung zu entrichten, der für die zahlung der eingezogenen beträge sorgt. 
WIE VIEL SIE BEZAHLEN 

Die Kurtaxe wird pro person und für jede übernachtung bis zu einem maximum von 10 

aufeinanderfolgenden nächten in der gleichen struktur gezahlt. 
 

HOTELANLAGEN UND 
PARALBERGHIER 

HOTELS 
GEBÜHR 

EINRICHTUNGEN AUΒERHALB DES 
HOTELS UND IM FREIEN GEBÜHR 

  1 Stern Hotel 1,00 Gästezimmer 1,00 

  2 Stern Hotel 1,00 Bauernhöfe 1,00 

  3 Stern Hotel 1,50 
Möbliert wohnungen zur touristischen 

nutzung 
1,00 

  4 Stern Hotel 2,00 Immobilien für die kurzmiete 1,00 

Touristische residenz 1 stern 1,00 Bed & Breakfast (familiengeführt) 1,00 

Touristische residenz 2 stern 1,00 Landhaus 1,00 

Touristische residenz 3 stern 1,50   

Touristische residenz 4 stern 2,00   

 

WER VON DIE KURTAXE BEFREIT IST 

- Kinder bis zum vollendeten 12 Lebensjahr; 

- Behinderte, die sicht nicht selbst versongen können, und ihre begleitpersonen; 

- Kranken, die ärztliche untersuchungen durchführen müssen, tegespflege und therapien in 

gesundheitseinrichtungen, sowie personen, die patienten in öffentlichen und privaten 

gesundheitseinrichtungen im gebiet der provinz Ancona betreuen, aufgrund einer begleitperson pro 

patient. Bei patienten unter 18 jahren sind beide elternteile befreit; 

- Personen, die nach behördlichen maβnahmen in beherbergungsbetrieben untergebracht sind, zue 

bewältingung von sozialen situationen sowie von notsituationen infolge von katastrophen oder 

auβergewöhnlichen ereignissen oder zu zwecken der gesundheitsversorgung; 

- Freiwillige, die bei katastrophen helfen; 

- Busfahrer und reiseleiter, die hilfstätigkeiten und von reisebüros organisierte gruppen durchführen Die 

befreiung gilt für jeden busfahrer und für einen reiseleiter pro 25 teilnehmer; 

- Personal der Staatspolizei und der anderen streitkräfte, das aufgaben im bereich der öffentlichen 

ordnung und sicherheit wahrnimmt, im sinne des einheitlichen textes über die öffentliche sicherheit 

R.D. 18 Juni 1931, Nr. 773 und der nachfolgenden durchführungsverordnung gemäβ R.D. 6. Mai 1940, 

N. 635; 

- Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde Camerano. 

 


